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[bookmark: _Hlk219967401]Studiengang, Abschlussgrad
(Bei Umbenennung auch Angabe der vorherigen Studiengangbezeichnung)
[…]
Studienform, Regelstudienzeit, ECTS
(Vollzeit, Teilzeit, Dual, berufsbegleitend, Double Degree, optionales Praxissemester etc.)
[…]
Beabsichtigter Studienbeginn
(in der hier vorliegenden Form)
[…]
Fakultät(en), Campus
[…]
Ggf. Kooperation(en), Franchisepartner
[…]
Ansprechpartner*in, Funktion
[…]

[Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
· Vor Abfassung des Kurzberichts bitten wir Sie, die Erläuterungen zu den Dokumentationsanforderungen in Abschnitt II zu beachten.
· Der Umfang des Kurzberichts sollte 8-10 Seiten (ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Anlagenliste und die Zusatzinformationen) nicht überschreiten. Der Kurzbericht muss nicht als durchgängiger Fließtext formuliert sein; sofern möglich und sinnvoll werden prägnante Aufzählungen bevorzugt.
· Der Kurzbericht kann bei großer fachlicher Nähe auch mehr als einen Studiengang umfassen. Auch in diesem Fall sollte die oben genannte maximale Seitenzahl nicht wesentlich überschritten werden. Profil und Merkmale der einzelnen Studiengänge müssen erkennbar sein.
Bitte entfernen Sie vor Versand des Kurzberichts an die externen Gutachter*innen die hier aufgeführten Hinweise, alle Hinweistexte unterhalb der Fragen sowie die Erläuterungen in Abschnitt II.]
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[bookmark: _Toc534297220][bookmark: _Toc219908307]Kurzbericht zur internen Akkreditierung
[bookmark: _Toc219908308]Studiengangbeschreibung
Das Profil des Studiengangs, dessen Absolvent*innenprofil (Qualifikationsprofil) sowie seine Handlungsfelder sind den Abschnitten 1 bis 3 des Modulhandbuchs zu entnehmen.
[bookmark: _Toc219908309]Einordnung des Studiengangs in das strategische Profil der TH Köln
1.1 Wie ordnet sich der Studiengang in das strategische Profil der TH Köln und der Fakultät ein?
[bookmark: _Hlk219453704]Hinweis: Zur Orientierung können hier die Fragen dienen: Wie trägt der Studiengang dazu bei, das Profil der TH Köln (vgl. HEP 2030) zu schärfen? Warum sollte die TH Köln diesen Studiengang anbieten?
Antwort
1.2 Welcher Wissenschaftsdisziplin (ggf. mehreren Wissenschaftsdisziplinen) und den sie prägenden Merkmale ist der Studiengang zuzuordnen?
Hinweis: Mit der Zuordnung eines Studiengangs zu einer Wissenschaftsdisziplin wird die Voraussetzung dafür geschaffen, Interdisziplinarität als Zusammenwirken unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen über Disziplinen-Grenzen hinweg zu erfassen.
Antwort
1.3 Legen Sie kurz und begründet dar, welche Schwerpunkte Sie in Ihrem Studiengang hinsichtlich der Studiengangkriterien Global Citizenship, Internationalisierung, Inter-/Transdisziplinarität und Transfer setzen. Diese Kriterien untermauern in besonderer Weise das Leitmotiv der TH Köln: Soziale Innovation zu gestalten.
Hinweis: Eine nähere Beschreibung der Studiengangkriterien ist den Strategische Leitlinien zu Lehre und Studium der TH Köln zu entnehmen. Bitte nehmen Sie zu allen o. g. Studiengangkriterien Stellung.
Antwort
1.4 Legen Sie kurz und begründet dar, welche der weiteren Studiengangkriterien (Employability, Kompetenzorientierung, Wissenschaftlichkeit, Digitalisierung, Demokratisierung) besonders zur Profilierung Ihres Studiengangs beitragen.
Hinweis: Es müssen nicht alle Kriterien beschrieben werden. Bitte priorisieren Sie die im Kontext des Studiengangkonzepts relevantesten Kriterien.
Antwort
1.5 Legen Sie kurz und begründet dar, durch welche curricularen oder außercurricularen Elemente die Diversität der Studierenden im Kontext des Studiengangs berücksichtigt wird.
Hinweis: Die TH Köln versteht Diversität hier als die verschiedenen Lebens- und Bildungsbiographien ihrer Studierenden, die sich in ihren verschiedenen sozialen, kulturellen und fachlichen Perspektiven widerspiegeln (vgl. Strategische Leitlinien zu Lehre und Studium). Hierzu gehören u. a. auch erwerbstätige Studierende, Erstakademiker*innen, internationale Studierende, Studierende mit vorangegangener Berufsausbildung ohne allgemeine Hochschulreife sowie Studierende mit Pflegeverantwortung oder gesundheitlicher Beeinträchtigung.
Antwort
1.6 [bookmark: _Hlk213868619]Bei Master-Studiengängen: Gemäß der Forschungsstrategie 2030 der TH Köln ist der sichtbare Forschungsoutput darzustellen. Sofern der Anteil forschungsaktiver Professor*innen im Masterstudiengang nicht dem in den St Strategische Leitlinien zu Lehre und Studium geforderten Umfang von 60% der am Master beteiligten Professor*innen entspricht, ist über ein separates Forschungskonzept darzulegen, wie die Fakultät dies zukünftig sicherstellen wird.
Hinweis: Bitte stellen Sie die Forschungsaktivitäten in geeigneter, knapper Form dar, etwa tabellarisch oder in Stichpunkten. Forschungsoutput kann insbesondere durch die „4 P“ – Publikationen, Projekte (Drittmittelanträge), Promotion(sbetreuung) sowie Patente – dargestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu auch die Erläuterungen in Abschnitt II.
[bookmark: _Hlk213868619_Kopie_1]Antwort
[bookmark: _Toc219908310]Studiengangentwicklung
1.7 Wann und in welcher Form wurde die Curriculumwerkstatt im Rahmen der (Re-)Akkreditierung durchgeführt?
Hinweis: Stellen Sie kurz die Daten, Mitwirkenden bzw. eingebundene Gremien sowie Themen Ihrer Curriculumwerkstatt-Termine dar, ggf. tabellarisch oder als Auflistung.
Antwort
1.8 Benennen Sie die wichtigsten Entwicklungen, die im Rahmen der Curriculumwerkstatt zur (Re-)Akkreditierung am Studiengang eingeleitet wurden.
Antwort
1.9 In welcher Form wurden Studierende an der (Weiter-)Entwicklung des Studiengangs beteiligt? Was wurde am Studiengang aufgrund des Feedbacks der Studierenden geändert bzw. neu abgestimmt?
Antwort
1.10 In welcher Form wurde die externe Expertise eingebunden? Benennen Sie die einbezogenen Expert*innen und stellen Sie begründet dar, wie die externe Expertise Eingang in die (Weiterentwicklung der) Studiengangziele und des Absolvent*innenprofils gefunden hat.
Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterungen in Abschnitt II sowie zum Einbezug externer Expertise in der Evaluationsordnung.
Antwort
1.11 Welche Maßnahmen sind aus der Analyse der Bestands-, Evaluations- und Monitoringdaten abgeleitet worden? Nehmen Sie hier insbesondere Stellung zur durchschnittlichen Studiendauer (nicht Regelstudienzeit) sowie Abschlussquote des Studiengangs.
Antwort
1.12 Gab es weitere, besonders nennenswerte Veränderungen (z.B. am Studiengangkonzept, Beratungsangebot etc.) innerhalb des letzten Akkreditierungszyklus, die Sie hervorheben möchten?
Hinweis: Bitte benennen Sie insbesondere z. B. zwischenzeitliche Veränderungen am Studiengangkonzept, Wahlbereichen, Beratungsangebot etc.
Antwort
[bookmark: _Toc219908311]Prüfungskonzept
1.13 Falls in Ihrem Studiengang Module mit mehreren Prüfungsleistungen vorgesehen sind[footnoteRef:1]: Listen Sie die auftretenden, typischen Prüfungskonstellationen in der Tabelle auf, erläutern Sie die didaktische Begründung der intendierten Kombinationen, und benennen Sie beispielhaft ein oder mehrere Module Ihres Studiengangs, für die dies zutrifft. [1:  Betreffende Prüfungskonstellationen werden in Spalte N „Prüfungsleistung“ des Tabellenblatts 2 der Modulmatrix erkennbar. Sie sind dort durch eine „und“-Verknüpfung gekennzeichnet, z. B. „mündlicher Beitrag (30%) und Klausur (70%).] 

Hinweis: Mehrere Modul-Teilprüfungen (z. B. mündlicher Beitrag (Präsentation) + Klausur) sind gemäß §12 Abs. 5 Nr. 4 des novellierten Akkreditierungsrechts nur zulässig, sofern dies dem kompetenzorientierten Prüfen im Sinne des Constructive Alignments dient. Andernfalls ist die Prüfungslast eines Moduls auf eine Prüfung zu begrenzen. Bitte beachten Sie hierzu auch das zur Verfügung gestellte Merkblatt.
	#
	Prüfungs-
konstellation
	Didaktische Begründung
	Modul-
beispiel(e)

	Beispiel 
(Zeile bitte löschen):
	Präsentation
[semesterbegleitend] +
Klausur
[abschließend]
	Die folgenden Textbeispiele dienen der Hilfestellung:
· Die Kombination aus [Präsentation] und [Klausur] ist notwendig, um [Begründung auf Basis kompetenzorientierten Prüfens].
· Durch die Kombination aus [Präsentation] und [Klausur] ist es möglich, einen komplexen Kompetenzerwerb hinsichtlich [Modul-Qualifikationsziel A], als auch [Modul-Qualifikationsziel B] adäquat festzustellen.
· Durch die Kombination aus [Präsentation] und [Klausur] wird gewährleistet, dass [kompetenzbezogene Begründung]. / Ohne sie kann nicht gewährleistet werden, dass (…).
	· M1.1 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

	1
	[Prüfungsform] + [Prüfungsform]
	[Begründung]
	· [Modultitel]

	2
	[Prüfungsform] + [Prüfungsform]
	[Begründung]
	· [Modultitel]

	…
	
	ggf. weitere Zeile(n) einfügen
	


1.14 Falls gewünscht können Sie im Folgenden weitere Erläuterungen zur Prüfungskonzeption in Ihrem Studiengang (z. B. modulübergreifende Überlegungen) darlegen:
Antwort
1.15 Stellen Sie dar, wie eine adäquate Prüfungsorganisation sichergestellt wird.
Hinweis: Gemeint ist, wie übermäßige Häufungen von Prüfungen innerhalb kurzer Zeit am Ende der Vorlesungszeit vermieden bzw. Modul(teil-)prüfungen über das Semester verteilt werden, und welche fakultätsinterne Abstimmung hierzu stattfindet.
Antwort
1.16 Beschreiben Sie, mittels welcher Mechanismen innerhalb des Studiengangs bzw. der Fakultät eine angemessene Prüfungsbelastung sichergestellt und ggf. ersichtliche Probleme (z.B. hohe Durchfallquoten oder häufiger Aufschub von Prüfungen in spezifischen Modulen) erkannt werden, und welche Maßnahmen ggf. ergriffen werden.
Hinweis: Hierbei kann es sich z. B. um regelmäßige Auswertungen von Monitoringdaten handeln, Studierenden- und/oder Absolvent*innenbefragungen, wiederkehrende Kohortentreffen, weitere Feedbackformate wie TAPs etc.
Antwort
[bookmark: _Toc219908312]Weitere Aspekte
1.17 Falls in Ihrem Studiengang Module im Umfang von weniger als 5 ECTS vorgesehen sind, begründen Sie dies für die entsprechenden Module.
Hinweis: Studierbarkeit wird im Rahmen der gesetzlichen Akkreditierungsregeln u. a. mit der Mindestgröße von Modulen im Umfang von 5 ECTS verknüpft. Module mit geringerem Umfang müssen als Ausnahmefälle begründet werden.
Antwort
1.18 Falls Ihr Studiengang einen besonderen Profilanspruch aufweist (z. B. „international“, „berufsbegleitend“, „Teilzeit“), stellen Sie dar, wie sich dies im Studiengangkonzept (z. B. hinsichtlich Studienorganisation und Curriculum, Lehr-/Lernformen, Prüfungsformen und -organisation) widerspiegelt.
Hinweis: Für duale („integrierende“) sowie Franchise-Studiengänge sind anstelle der obenstehenden Frage zusätzliche Anhängen vorzulegen, siehe Abschnitt 8.
Antwort
1.19 Bei Master-Studiengängen: Beschreiben Sie, wie die Anwendung- bzw. Forschungsorientierung des Studiengangs in dessen Ausgestaltung zum Ausdruck kommt.
[bookmark: _Hlk219455181]Hinweis: Die Anwendung- bzw. Forschungsorientierung von Masterstudiengängen wird in §2 Abs. 2 der Prüfungsordnung festgelegt.
Antwort
1.20 Bei konsekutiven Master-Studiengängen: Stellen Sie dar, wie sich der Master-Studiengang vom zugehörigen Bachelor-Studiengang abgrenzt.
Hinweis: Gemeint ist, wie der Master-Studiengang erkennbar auf dem vorangegangenen Bachelor aufbaut, und sich hinsichtlich seiner Inhalte und zu erwerbenden Kompetenzen auf Masterniveau von diesem unterscheidet.
Antwort
[bookmark: _Toc219908313]Externe Begutachtung
1.21 Wann und in welcher Form wurde die externe Begutachtung durchgeführt? 
Hinweis: Diese Angaben (Datumsangaben bzw. Zeitraum) werden für die Eintragung der Akkreditierung in der Datenbank des Akkreditierungsrates verwendet. Bitte geben Sie darüber hinaus an, ob neben der schriftlichen Begutachtung (Checkliste externe Begutachtung) eine Begehung bzw. ein Austausch virtuell oder Vor-Ort stattgefunden hat.
Antwort
1.22 Was ist das Ergebnis der externen Begutachtung? 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Darstellung aus den dokumentierten Rückmeldungen herleitbar sein sollte. Bitte beachten Sie zudem, dass zu als „nicht erfüllt“ gewerteten Kriterien unbedingt Stellung bezogen werden muss.
Antwort
1.23 Welche Veränderungen hat die Fakultät daraufhin an dem Studiengangkonzept bzw. den Dokumenten vorgenommen? 
Hinweis: Begründen Sie auch, welche der Aspekte aus den Rückmeldungen der Gutachter*innen ggf. nicht berücksichtigt worden sind.
Antwort


[bookmark: _Toc219908314]Zusatzinformationen für externe Gutachter*innen
Sehr geehrte Gutachterin, Sehr geehrter Gutachter,
im Zuge Ihrer Begutachtung möchten wir Sie abseits der obenstehenden Informationen sowie der beigefügten Anlagen auf die untenstehend verlinkten Beratungs- und Unterstützungsstrukturen sowie weiteren Ressourcen hinweisen:
	Hochschulprofil
· Profil der Technischen Hochschule Köln
· Zahlen und Fakten
· Lehr-, Lern- und Beratungskultur
Qualitätssicherung
· Qualitätsverständnis der TH Köln
· Evaluationsverfahren
· Evaluationsordnung der TH Köln
Studiengangentwicklung
· Lehr- und Studiengangentwicklung
· Beratung und Durchführung der Curriculumentwicklung (Curriculumwerkstatt)
Weiterbildungsangebote für Lehrende
· Zentrum für Lehrentwicklung (ZLE)
· Lehrpfade – Neue Wege zur guten Lehre
· Fortbildungsprogramme
· Forschungsservice / Forschungsförderung
	Strategiedokumente
· Hochschulentwicklungsplan 2030
· Strategische Leitlinien zu Studium und Lehre
· Internationalisierungsstrategie 2030
· Antidiskriminierungsordnung
· Gleichstellungsplan 2025-2028
Beratungsangebote für Studierende
· Rund ums Studium
· Zentrale Studienberatung (ZSB)
· Referat Internationales | Beratung
· Anerkennung von Prüfungsleistungen
· Studium mit Beeinträchtigung
· Studieren mit Kind
· Antidiskriminierungsstelle
· Beratungsthemen & Anlaufstellen von A – Z
Zentrale Einrichtungen
· Hochschulbibliothek
· Campus IT
· Sprachlernzentrum
· Kompetenzwerkstatt 




[bookmark: _Toc219908315]Anlagen
Die folgenden bewertungsrelevanten Anlagen sind den externen Gutachter*innen zur Begutachtung als getrennte PDF- bzw. Excel-Dateien vorzulegen: 
1) Kurzbericht zur internen Akkreditierung
2) Modulhandbuch gemäß Vorlage[footnoteRef:2] [2:  	Die zu verwendenden Vorlagen, Handreichungen und weitere Hinweise finden Sie auf den Seiten „Studiengangentwicklung“ des Hochschulreferats Qualitätsmanagement hier: https://www.th-koeln.de/hochschule/studiengangsentwicklung_53556.php.] 

3) Modulmatrix gemäß Vorlage
4) Prüfungsordnung gemäß Rahmenprüfungsordnung mit in Rot gekennzeichneten Textstellen[footnoteRef:3] in vom Justiziariat geprüfter Form [3:  	Vorgelegte Prüfungsordnungen gemäß aktueller Rahmenprüfungsordnung, in denen die veränderbaren Textstellen bereits in schwarze Schrift überführt wurden, können nicht geprüft werden. Die Vorlage der RPO kann hier heruntergeladen werden: https://intern.th-koeln.de/finanzen/rahmenpruefungsordnungen---templates-und-erlaeuterungen_1446.php. [27.03.2024]] 

5) Darstellung der Ressourcenausstattung gemäß Vorlage
sowie
6) im Falle besonderer Studiengangvarianten die folgenden Zusatzdokumente:
a) bei Kooperationsstudiengängen mit deutschen Hochschulen
aktueller Kooperationsvertrag zum gemeinsamen Studiengang
b) bei dualen Studiengängen
Anhang „duales Studium“ sowie aktueller Kooperationsvertrag (siehe Merkblatt)
c) bei Franchise-Studiengängen
Anhang „Franchise-Studium“ sowie aktueller Kooperationsvertrag (siehe Merkblatt)
Für die Prüfung durch die SK1 sind neben den obigen Dokumenten außerdem vorzulegen:
7) Auslaufordnung (Auslauf- und Übergangsregelungen) in vom Justiziariat geprüfter Form
8) Ergebnisse der externen Begutachtung (Checklisten „Externe Begutachtung“, ggf. weitere Dokumentation)
7) Beschluss des Fakultätsrats zur Freigabe der Studiengangdokumente einschließlich der Prüfungsordnung (Protokollauszug) [bei kooperativen Studiengängen den Beschluss des Beschließenden Ausschusses]
8) Bestätigung der Dekanin/ des Dekans über für den Studienbetrieb hinreichende Ressourcen 
9) [bookmark: _Hlk215588854]bei Masterstudiengängen: ggf. ein Forschungskonzept (siehe Frage 2.6)
Ohne Vorlage dieser Dokumente kann der Antrag auf interne Akkreditierung nicht abschließend beraten werden. Für die Prüfung durch die SK1 sind die Dokumente durch die Fakultät auf dem Netzlaufwerk „Qualitätssicherung Lehre und Studium“ im Ordner …/Fakultät/Studiengang/4_Version SK1 SG-Dokumente“ zu hinterlegen.
Bitte kontaktieren Sie bei Rückfragen zum Kurzbericht und zu den oben aufgeführten Dokumenten das Hochschulreferat Qualitätsmanagement unter akkreditierung@th-koeln.de.

[bookmark: _Toc219908316]Erläuterungen zu den Dokumentationsanforderungen für die Fakultäten im Rahmen der internen Akkreditierung von Studiengängen an der TH Köln
[bookmark: _Toc534297220_Kopie_1][bookmark: _Toc219908317]Studiengangbeschreibung
Das Profil des Studiengangs, dessen Absolvent*innenprofil (Qualifikationsprofil) sowie seine Handlungsfelder sind im Modulhandbuch darzustellen. Bitte beachten Sie hierzu die weiteren Hinweise in der hochschulweit verbindlich zu verwendenden Modulhandbuchvorlage[footnoteRef:4]. [4:  	Vorlage Modulhandbuch als Download unter https://www.th-koeln.de/hochschule/studiengangsentwicklung_53556.php.] 

[bookmark: _Toc219908318]Einordnung des Studiengangs in das strategische Profil der TH Köln
Zu erläutern sind: Die Einordung des Studiengangs in das strategische Profil der TH Köln und die strategischen Zielsetzungen der Fakultät, dessen Zuordnung zu einer bzw. ggf. mehreren Wissenschaftsdisziplin(en), sowie die Darlegung der Umsetzung der „hochschulweiten Kriterien für die Studiengänge der TH Köln“ mit der Begründung einer möglichen Schwerpunktsetzung (Lehrprofil des Studiengangs) und weitere Anforderungen.
zu 2.1: Das strategische Profil der TH Köln wird in Kapitel 2.3 des Hochschulentwicklungsplans 2030 (HEP 2030) beschrieben. Die Einordnung in das strategische Profil ist eng mit der Benennung der Studiengangziele sowie des Absolvent*innenprofils eines Studiengangs verknüpft. Maßgeblich ist hierfür das im strategischen Profil verankerte zentrale Bildungsziel der TH Köln: Die Studierenden „bestmöglich auf verantwortliche Tätigkeiten in einer sich wandelnden, zunehmend digitalisierten, trans- und internationalen Berufswelt (...) (vorzubereiten) und sie zur aktiven Mitgestaltung einer über nationale Grenzen hinweg vernetzten, freiheitlich-offenen Gesellschaft (...) (zu befähigen)“[footnoteRef:5]. Aus der Einordnung in das strategische Profil sollte daher deutlich werden, wie im Sinne der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)[footnoteRef:6] das Thema Nachhaltigkeit in seiner Breite adressiert wird. [5:  	HEP 2030, S. 8]  [6:  	Zum Verständnis und Anspruch von „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) siehe: https://www.bne-portal.de/bne/de/einstieg/was-ist-bne/was-ist-bne_node.html [08.05.2023]] 

Die Studiengangziele stehen in diesem Sinne für die aufgrund gesellschaftlicher[footnoteRef:7] Bedarfe, Frage- und Problemstellungen identifizierten Handlungsfelder, für die der Studiengang qualifiziert; das Absolvent*innenprofil beschreibt die Kompetenzen, die die Absolvent*innen erwerben, um in diesen Handlungsfeldern verantwortungsvoll, wissenschaftsgeleitet und lösungsorientiert agieren zu können. [7:  	Hier als Oberbegriff für unterschiedliche Bedarfe aus/von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft verwendet. Adressiert werden daher auch die Kompetenzen, die entsprechend der BNE für die Umsetzung der Agenda 2030 wesentlich sind.  ] 

zu 2.2: Mit der Zuordnung eines Studiengangs zu einer Wissenschaftsdisziplin wird die Voraussetzung dafür geschaffen, Interdisziplinarität als Zusammenwirken unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen über Disziplinen-Grenzen hinweg zu erfassen. Damit wird ein wichtiges Kriterium für die Bewertung der Qualität von Studiengängen der TH Köln näher definiert. Zunächst werden zwei Beispiele für Interdisziplinarität genannt, die nicht dem strategischen Profilmerkmal entsprechen, dessen Realisierung sich die TH Köln zur Aufgabe gemacht hat, die aber für Studiengänge durchaus charakteristisch sind.
· In vielen Studiengängen gibt es unterschiedliche Studienvertiefungen oder Studienschwerpunkte innerhalb eines gemeinsamen fachlichen Bezugsrahmens[footnoteRef:8]. Interdisziplinarität wird in diesem Sinne häufig als Zusammenarbeit über die verschiedenen Studienvertiefungen/-schwerpunkte hinweg, aber innerhalb des gleichen fachlichen Bezugsrahmens verstanden. Beispiel für diesen Fall könnte die Zusammenarbeit von Spezialisten der Geotechnik, der Wasserwirtschaft und des Verkehrswesens in einem gemeinsamen Bauprojekt sein. [8:  Die Definitionen von Studienschwerpunkten bzw. Studienvertiefungen sind den Erläuterungen zur Rahmenprüfungsordnung auf den internen Seiten „Studien- und Prüfungsrecht“ des Justiziariats zu entnehmen: https://intern.th-koeln.de/finanzen/rahmenpruefungsordnungen---templates-und-erlaeuterungen_1446.php.] 

· Andere Studiengänge zeichnen sich dadurch aus, dass Kenntnisse in verschiedenen Bezugswissenschaften vermittelt werden, um die Komplexität fachspezifischer Aufgabenstellungen und Lösungsoptionen abbilden zu können – bspw. in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Hier steht der Sachverhalt, unterschiedliche Bezugswissenschaften ins Studium zu integrieren, für Interdisziplinarität. Die Bezugswissenschaften gewinnen in diesem Fall Bedeutung innerhalb der fachlichen Grenzen des jeweiligen Studiengangs - so werden in das Studium der Sozialen Arbeit auch Kenntnisse der Sozialmedizin oder der Rechtswissenschaften integriert -, nicht aber als davon unabhängige wissenschaftliche Disziplin und sind daher von der nachfolgend beschriebenen Variante zu unterscheiden.
· Über diese beiden Beispiele hinausgehend zeichnet Interdisziplinarität als strategisches Profilmerkmal der TH Köln die Zusammenarbeit von Protagonist*innen unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen über die Disziplinen-Grenzen hinweg aus. Dadurch soll erfahrbar werden, wo die Grenzen der eigenen Wissenschaftsdisziplin liegen und was die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen an genuin neuen Blickwinkeln, Fragestellungen und Lösungsoptionen ermöglicht: Die methodische, analytische und konstruktive Vielfalt unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen kann so für die Identifikation von relevanten Fragestellungen und Lösungsoptionen genutzt werden, die im Rahmen nur der eigenen Disziplin so nicht gestellt bzw. erarbeitet werden könnten. Ein Beispiel für eine solche Grenzüberschreitung wäre, wenn Studierende der Sozialen Arbeit gemeinsam mit Studierenden des Integrated Design und des Bauingenieurwesens einen gemeinsamen Projektauftrag analysieren und realisieren. 
[bookmark: _Hlk215587796]zu 2.3/2.4: Die in den Strategischen Leitlinien für Studium und Lehre benannten „hochschulweiten Kriterien für Studiengänge“ sollen ein gemeinsames Qualitätsverständnis von Studium und Lehre zum Ausdruck bringen: Verbunden mit der Möglichkeit, innerhalb dieses Rahmens jeweils studiengangspezifische Akzente zu setzen. Die unterschiedliche Verortung der Studiengänge nach Studiengangzielen und Absolvent*innenprofilen bedeutet in diesem Sinne, dass nicht alle Kriterien in allen Studiengängen die gleiche Bedeutung/das gleiche Gewicht haben können.
[bookmark: _Hlk215587389]zu 2.6: Wissenschaftlichkeit ist die Grundlage eines jeden Hochschulstudiums. Die TH Köln verbindet bei Master-Studiengängen in ihrem aktuellen Hochschulentwicklungsplan damit einen besonderen Anspruch („Master-Studiengänge sind in besonderem Maße forschungsbasiert ausgerichtet und durch die Forschungsaktivitäten der im Studiengang beteiligten Professor*innen und weitere Lehrenden gestützt“[footnoteRef:9]), und unterstreicht dies zudem in ihrer Forschungsstrategie 2030[footnoteRef:10]. Die ASC konkretisiert diese Zielsetzung als Beteiligungsumfang von je 60% forschungsaktiven Professor*innen bis 2023.[footnoteRef:11] Wird dieser Umfang nicht erreicht, ist über ein separates Forschungskonzept darzulegen, wie die Fakultät dies zukünftig sicherstellen wird. [9:  	HEP 2030, S.11]  [10:  Forschungsstrategie 2030, S.7]  [11:  	Strategische Leitlinien zu Lehre und Studium, S.17] 

Um die Forschungsaktivitäten zu dokumentieren, stehen verschiedene Parameter zur Verfügung: Die in den letzten drei Jahren eingeworbenen Dritt- und Forschungsmittel, aktuelle Publikationen aus dem fachlichen Umfeld des Studiengangs, die Betreuung von Promotionen aus diesem Umfeld sowie die Beteiligung an fachlich einschlägigen hochschulübergreifenden Forschungsverbünden. Auch können Verweise auf die die Hochschulbibliographien bzw. ORCID-Profile der forschungsaktiven Professor*innen erfolgen.
[bookmark: _Toc219908319]Studiengangentwicklung
Zu erläutern sind: Die Durchführung sowie die Ergebnisse der Curriculumwerkstatt, die in diesem Zusammenhang eingeholte externe Expertise und deren Impact auf den aktuellen Studiengang; sowie Art, Umfang und Ergebnis der Beteiligung Studierender an der (Weiter-) Entwicklung des Studiengangs. Außerdem darzulegen ist, wie Bestands-, Evaluations- und Monitoringdaten im Zuge der Reakkreditierung konsultiert und in die (Weiter-)Entwicklung mit einbezogen wurden.
zu 3.1: Hier darzustellen sind die genauen Datumsangaben bzw. der Zeitraum, wann die Curriculumwerkstatt – als wesentlicher Teil der Qualitätssicherung in Lehre und Studium an der TH Köln – durchgeführt wurde, sowie die gewählten Formate und hierin einbezogenen Personen.
zu 3.3: Zu den Stakeholdern, die an der Studiengangentwicklung zu beteiligen sind, gehören auch die Studierenden. Sie sind die Einzigen, die das Zusammenspiel aller Studiengangkomponenten im Studienalltag erfahren und hierüber Auskunft geben können. Auf diese Erfahrungen von Studierenden sollte auch dann zurückgegriffen werden, wenn neue Studiengänge konzipiert werden, um Auswirkungen auf den Studienalltag von Studierenden frühzeitig reflektieren und in der weiteren Entwicklung berücksichtigen zu können.
Die Beteiligung der Studierenden ist einerseits durch die am Entscheidungsprozess beteiligten Gremien wie dem Studienbeirat oder dem Fakultätsrat sichergestellt; wichtig ist andererseits ihre Einbindung in die eigentlichen Arbeitsprozesse wie bspw. im Fall der Curriculumwerkstatt, da hier die konkrete Ausgestaltung erfolgt. Daher soll im Kurzbericht neben inhaltsbezogenen Informationen auch die Form der Studierenden-Beteiligung an der Studiengangentwicklung angezeigt werden. Beispiele hierfür sind, neben der Curriculumwerkstatt, die Durchführung einer Zukunftswerkstatt, eines Barcamps oder ein regelmäßiger wie anlassbezogener Austausch zwischen Fachschaft und Dekanat/Studiengangleitung. Darüber hinaus soll an dieser Stelle ergänzend darüber Auskunft gegeben werden, ob Befragungsergebnisse von Studierenden vorliegen, aus denen konkrete Schlussfolgerungen für die Studiengangentwicklung gezogen wurden.
zu 3.4: Obligatorischer Bestandteil der Herleitung von Studiengangzielen und Absolvent*innenprofilen ist die Einbindung externer Expertise. Im Antrag auf interne Akkreditierung ist darüber zu informieren, in welcher Form und mit welchen Beteiligten die externe Expertise eingebunden wurde, sowie nachvollziehbar darzustellen, welche Kernaussagen durch die Expertise getroffen wurden. Daraus ist begründet abzuleiten, ob, wo und in welchem Umfang diese in der Formulierung der Studiengangziele und des Absolvent*innenprofils berücksichtigt wurden.
Eine solche externe Expertise ist auch dann erforderlich, wenn sehr stark ausdifferenzierte, komplexe Regelwerke die Inhalte eines Studiengangs in hohem Maße vorgeben - wie dies häufig in den Ingenieurwissenschaften der Fall ist. Auch hier bleibt ein Gestaltungsspielraum in der Umsetzung der Vorgaben, der im Rahmen der externen Expertise zu bewerten ist und der das besondere Profil des Studiengangs – im Unterschied zu gleichartigen Studiengängen anderer Hochschulen – kennzeichnet.
Ohne Dokumentation der externen Expertise und ihrer Auswirkungen auf die Studiengangziele und das Absolvent*innenprofil kann die SK1 einen Akkreditierungsantrag nicht zur Beratung annehmen.
zu 3.5: Eine Übersicht über die an der TH Köln bereitgestellten Instrumente und die mittels dieser abgeleiteten Bestands-, Evaluations- und Monitoringdaten finden Sie im DatenKompass[footnoteRef:12] des Hochschulreferats Qualitätsmanagement. [12:  Der DatenKompass ist auf den internen Confluence-Seiten abrufbar unter: https://wiki.th-koeln.de/x/gIbeGw [21.01.2026].] 

[bookmark: _Toc219908320]Bestätigung Ressourcenplanung
Vorzulegen ist: Die Bestätigung der Ressourcenplanung durch die Fakultätsleitung zur Sicherstellung des nachhaltigen Studienbetriebs.
Für diesen Zweck steht ein vorformuliertes Formblatt zur Verfügung, in dem anhand von Leitfragen die adäquate sachliche sowie personelle Ressourcenausstattung zu beschreiben ist. Diese ist als Anlage Teil des Akkreditierungsantrags.
[bookmark: _Toc219908321]Modulhandbuch
[bookmark: _Hlk215589305]Vorzulegen ist: Das vollständig ausgearbeitete Modulhandbuch gemäß der vorgegebenen verbindlichen Gliederung.
Das Modulhandbuch dient der rechtlich vorgeschriebenen transparenten Information der Öffentlichkeit, insbesondere von Studierenden, Studieninteressierten, Arbeitgebern sowie anderen Hochschulen (z. B. bei Hochschulwechseln und Anerkennungsverfahren). Es umfasst neben den Modulbeschreibungen auch das Absolvent*innenprofil des Studiengangs samt Handlungsfeldern sowie einen grafischen und/oder tabellarischen Studienverlaufsplan samt eines alternativen Studienverlaufsplans. Zudem ist Tabellenblatt 1 der Modulmatrix zum Studiengangprofil in Abschnitt 7 des Modulhandbuchs einzufügen. Für die Erstellung des Modulhandbuchs ist die hochschuleigene Vorlage zu verwenden[footnoteRef:13]. Bitte beachten Sie auch das diesbezüglich bereitgestellte Merkblatt.  [13:  	Die Modulmatrix- sowie Modulhandbuchvorlage und das dazugehörige Merkblatt sind verfügbar unter https://www.th-koeln.de/hochschule/studiengangsentwicklung_53556.php#sprungmarke_1_15.] 

Sollte in Ihrem Studiengang bereits eine datenbankbasierte Darstellung der Modulbeschreibungen in Verwendung sein, nehmen Sie bitte frühzeitig Rücksprache mit dem Hochschulreferat Qualitätsmanagement unter akkreditierung@th-koeln.de auf, um die Übereinstimmung mit den relevanten Vorgaben prüfen zu lassen.
Das Modulhandbuch sieht im einleitenden Teil eine Beschreibung des Studiengangs vor. Diese umfasst u. a.
· das Studiengangprofil samt der Studiengangziele,
· eine detaillierte Darstellung des Absolvent*innenprofils, das die für diese Qualifikation benötigten Kompetenzmerkmale zusammenfasst, sowie
· die Handlungsfelder des Studiengangs, d. h. typische Vorgänge in einem Arbeitsbereich bzw. einer beruflichen Domäne, zu denen der Studiengang befähigt.
Tabellenblatt 1 der Modulmatrix als Anhang an das Modulhandbuch gibt allen Leser*innen zudem eine Darstellung an die Hand, um das Absolvent*innenprofil und die Handlungsfelder des Studiengangs den einzelnen Modulen zuordnen zu können.
Bei Entwicklung und Beschreibung von Modulen im Modulhandbuch spielt die Entsprechung von Learning Outcomes und Prüfungsformaten (Constructive Alignment[footnoteRef:14]) eine wesentliche Rolle. Nur wenn das gewählte Prüfungsformat geeignet ist, das als Learning Outcome definierte Kompetenzmerkmal abzubilden, können die Studiengangziele überprüfbar erreicht werden Die Entsprechung von Kompetenzerwerb und Prüfungsformat ist Gegenstand der Überprüfung durch die SK1. Bitte beachten Sie überdies, dass die Learning Outcomes von Modulen an der TH Köln bevorzugt nach der „Was-Womit-Wozu“-Methode formuliert sein sollten[footnoteRef:15]. [14:  	Vgl. Wunderlich, A. (2016): Constructive Alignment: Lehren und Prüfen aufeinander abstimmen. Verfügbar unter: https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/profil/lehre/steckbrief_constructive_alignment.pdf. [27.03.2024]]  [15:  	Vgl. Wunderlich, A.; Szczyrba, B. (2016): Learning-Outcomes ‚lupenrein‘ formulieren. Verfügbar unter: https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/profil/lehre/steckbrief_learning_outcomes.pdf. [27.03.2024]] 

Alternativer Studienverlaufsplan: In §62a Absatz 2 legt das Hochschulgesetz von NRW fest, dass das Lehrangebot so organisiert wird, dass ein Vollzeitstudiengang auf der Grundlage eines zeitlich gestreckten alternativen Studienverlaufsplans (Teilzeitstudierbarkeit als Option im Vollzeitstudiengang) absolviert werden kann. Hierbei handelt es sich um eine Studienvariante, nicht aber um einen eigenständigen Studiengang.[footnoteRef:16] [16:  	Davon zu unterschieden ist: Ein eigenständiger Teilzeitstudiengang (=echtes Teilzeitstudium) gem. Paragraph 62a Absatz 1 des Hochschulgesetzes. Für einen solchen Studiengang gelten besondere Rahmenbedingungen. Bspw. besteht in diesem Fall kein Anspruch auf BAföG. Siehe Handreichung zur „Studierbarkeit in Teilzeit“ unter https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/profil/lehre/studierbarkeit_in_teilzeit.pdf. [05.04.2024]] 

Diese sich aus dem Hochschulgesetz ergebende Anforderung ist ausnahmslos für alle Studiengänge umzusetzen. Der alternative Studienverlaufsplan soll bspw. Studierenden in besonderen Umständen – Studieren mit Kind oder Pflege von Angehörigen – ein erfolgreiches Studium ermöglichen. Alternative Studienverlaufspläne sind laut HEP 2030 so auszugestalten, „dass pro Jahr mindestens 60% der Leistungen des Vollzeitstudiengangs erbracht werden.“ (HEP 2030, S.13) Bei Masterstudiengängen sind es mindestens 50%.
[bookmark: _Toc219908322]Modulmatrix
Vorzulegen ist: Die vollständig ausgearbeitete Modulmatrix im Excel-Format, bestehend aus Tabellenblatt 1 (Profil/Modulzuordnungen) und Tabellenblatt 2 (Studienverlauf/Prüfungslast).
Das Tabellenblatt 1 der Modulmatrix stellt eine Abbildung aller Module eines Studiengangs auf dessen Handlungsfelder und das Absolvent*innenprofil dar. Darüber hinaus muss hier dargestellt werden, welche Module die Umsetzung der Studiengangkriterien Global Citizenship, Internationalisierung, Interdisziplinarität, sowie Transfer realisieren.
Tabellenblatt 2 dient der Übersicht über alle vorgesehenen Prüfungen: Ein Überblick über die tatsächlich abzulegenden Prüfungen pro Semester und Modul soll eine fundierte Einschätzung zur Prüfungsbelastung ermöglichen. Sie dient vor allem dazu, eine zu hohe Prüfungsbelastung identifizieren zu können.
[bookmark: _Hlk215590499]In Tabellenblatt 2 der Modulmatrix werden zudem - zur Erfüllung der rechtlichen Vorgaben und aus Transparenzgründen - mögliche Anwesenheitspflichten/Prüfungsvorleistungen als Zulassungsvoraussetzungen zu (Teil-)Prüfungen sowie die Prüfungsformen dargestellt. Die Festlegung von Anwesenheitspflichten stellt eine rechtliche Ausnahme dar und bedarf deshalb einer besonderen Abwägung und Begründung hinsichtlich der Erforderlichkeit, um das Lernziel zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass hierzu gemachte Angaben sowohl im Modulhandbuch als auch in der Modulmatrix übereinstimmen müssen. Das Hochschulreferat Justiziariat stellt ein ausführliches Merkblatt zu Prüfungsvorleistungen, Verriegelungen und Anwesenheitspflichten zur Verfügung[footnoteRef:17]. [17:  Zu finden auf den internen Seiten „Studien- und Prüfungsrecht“ des Justiziariats hier: https://intern.th-koeln.de/finanzen/rahmenpruefungsordnungen---templates-und-erlaeuterungen_1446.php.] 

[bookmark: _Toc219908323]Beschluss Fakultätsrat zur Freigabe der Studiengangdokumente
Vorzulegen ist: Der Beschluss des Fakultätsrates zur Freigabe der Studiengangdokumente/der wesentlichen Änderungen bzw. bei kooperativen Studiengängen den Beschluss des beschließenden Ausschusses.
Die Anforderung wird im Regelfall über einen Protokollauszug mit Anzeige des Abstimmungsergebnisses erfüllt.
[bookmark: _Toc219908324]Prüfungsordnung
Vorzulegen ist: Die mit dem Hochschulreferat Justiziariat der TH Köln abgestimmte Prüfungsordnung einschließlich der Anlage 1 „Studienverlaufsplan“ (entspricht Tabellenblatt 2 der Modulmatrix) und ggf. notwendiger Zusätze (Praxissemesterordnung o. ä.), sowie die Auslaufsordnung.
Alle Prüfungsordnungen (PO) basieren auf den vom Senat beschlossenen Rahmenprüfungsordnungen für Bachelor- und Master-Studiengänge. Die Rahmenprüfungsordnungen (RPO) geben vor, welche Teile aus der RPO invariant in den Prüfungsordnungen einzelner Studiengänge zu übernehmen sind und welche Teile individuell angepasst werden können. 
Sollte aufgrund besonderer Umstände eine Veränderung an den (eigentlich) invarianten Teilen der RPO erforderlich erscheinen, so bedarf dies einer Begründung und der Rücksprache mit dem Hochschulreferat Justiziariat.
Wie alle Dokumente, die der SK1 vorgelegt werden, ist die PO vorab abschließend in der Fakultät beraten und mit dem Hochschulreferat Studium und Lehre (zwecks Umsetzbarkeit im Campus-Management-System) und dem Justiziariat vollständig in allen Punkten abgestimmt worden. Hierzu sollte die auf den internen Seiten des Justiziariats zur Verfügung gestellte „Checkliste: Notwendige Angaben zur Bearbeitung einer Prüfungsordnung (PO)“ beachtet und verwendet werden[footnoteRef:18]. [18:  	Siehe https://intern.th-koeln.de/finanzen/rahmenpruefungsordnungen---templates-und-erlaeuterungen_1446.php unter „Rahmenprüfungsordnungen“.] 

[bookmark: _Toc219908325]Weitere Akkreditierungsmerkmale, die von der SK1 bewertet werden
Bestands-, Evaluations- und Monitoringdaten (bei Re-Akkreditierungen): Im Zuge der SK1-Prüfung findet eine Sichtung der Bestands-, Evaluations- und Monitoringdaten statt, um ggf. diskussionsbedürftige Auffälligkeiten zu identifizieren. 
Externe Begutachtung: Für die Durchführung und den Gegenstand der externen Begutachtung gelten die folgenden Regelungen:
Die externe Begutachtung wird vor der Beratung der Studiengangdokumente in der SK1 durchgeführt. Ihre Ergebnisse und die darauf bezogene Stellungnahme der Fakultät sind ihrerseits Teil der Prüfung des Akkreditierungsantrags durch die SK1. Damit die externen Gutachter*innen zu Konzept und Umsetzung des Studiengangs Stellung nehmen können, werden ihnen die in Abschnitt I.8 aufgeführten Studiengangdokumente 1) – 5) bzw. 6) vorgelegt, sowie ggf. weitere relevante Informationen, die für eine Beurteilung des Studiengangs gemäß der „Checkliste externe Begutachtung“ - nach Rücksprache mit den Gutachter*innen - von diesen erbeten werden.
Der Gegenstand der externen Begutachtung sind die fachlich-inhaltlichen Prüfkriterien, die die gesetzlichen Grundlagen für die Akkreditierung von Studiengängen definieren. Diese liegen als Checkliste zur externen Begutachtung vor.[footnoteRef:19] Die Checkliste dient Fakultäten und externen Gutachter*innen gleichermaßen zur Orientierung und gibt zugleich das Format vor, mit dem die Gutachter*innen ihre Bewertungen dokumentieren. Sofern Gutachter*innen in den Checklisten die Erfüllung von Kriterien mit „teilweise erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ bewerten, soll hierzu im Kurzbericht Stellung genommen sowie daraus abgeleitete Veränderungen dargestellt werden. [19:  	Siehe https://www.th-koeln.de/hochschule/studiengangsentwicklung_53556.php unter „Downloads auf einen Blick \ Externe Begutachtung“.] 

In Abgrenzung zur Verwendung des Begriffs externe Expertise, der sich auf die Ableitung der Studiengangziele und des Absolvent*innenprofils im Rahmen der Curriculumwerkstatt bezieht, betrachtet die externe Begutachtung das gesamte Studiengangkonzept und seine Umsetzung.
Die Fakultäten haben die Möglichkeit, auf Aussagen und Empfehlungen der externen Begutachtung durch Änderungen an ihren Studiengangdokumenten zu reagieren, bevor diese der SK1 vorgelegt werden. Die Änderungen sind kenntlich zu machen und Gegenstand der Diskussion in der SK1. Dies sollte bei den Planungen zum zeitlichen Ablauf des internen Akkreditierungsprozesses frühzeitig berücksichtigt werden.
Die Einhaltung der formalen, gesetzlich vorgegebenen Akkreditierungs-/Prüfkriterien wird durch die SK1 unter Einbezug der einzubeziehenden Hochschulreferate geprüft. Auch diese Kriterien liegen in einer zusammenfassenden Checkliste (interne Checkliste) vor, um größtmögliche Transparenz sicherzustellen.[footnoteRef:20] [20:  	Die Checklisten können unter folgenden Link https://www.th-koeln.de/hochschule/studiengangsentwicklung_53556.php in der Rubrik „Downloads auf einen Blick \ Vorlagen für die SK1“ abgerufen werden.] 
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